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§ 6 UAG Besondere Bestimmungen
far die Bemessung und Einhebung

der Umweltabgabe auf Wasser (8 1)

UAG - Umweltabgabengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Die Abgabe ist vom Wasserabnehmer (8 7 Wasserversorgungsgesetz 1960) zu entrichten.

(2) Sie wird nach Wahl der Behorde jahrlich, vierteljahrlich oder monatlich anteilig pro Kubikmeter abgegebenen
Wassers sowie nach DurchfluBweite des beigestellten Wasserzahlers ermittelt und unter Bedachtnahme auf die
erfolgten Teilzahlungen (Abs. 3) bescheidmallig festgesetzt. Im Falle der jahrlichen Ermittlung hat der Wasserabnehmer
vierteljahrliche Teilzahlungen jeweils bis zur nachstfolgenden Festsetzung (Abs. 3) zu leisten.

(3) Bei jahrlicher Ermittlung werden die Teilzahlungen am 15. Janner, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober eines jeden
Jahres fallig. Bei jahrlicher und vierteljdhrlicher Ermittlung wird die Abgabe am 15. des auf die Zustellung des
Abgabenbescheides folgenden Monates und bei monatlicher Ermittlung zwei Wochen nach Zustellung des
Abgabenbescheides fallig.

(4) Die Hohe der Teilzahlungen nach Abs. 3 wird von der Behdrde auf Grund des durchschnittlichen Verbrauches im
vorangegangenen Bezugszeitraum mit Bescheid vorldufig (§ 200 BAO) festgesetzt. Bei wesentlicher Anderung der fur
die Wasserbezugsmenge mal3geblichen Umstande kann die Behdrde auf Antrag oder von Amts wegen die Hohe dieser
Teilzahlungsbetrage entsprechend abandern.

(5) In Fallen vorubergehender oder periodisch wiederkehrender Wasserabnahme ist bei der Anmeldung eine
Vorauszahlung in der Hohe der mutmaRlich auflaufenden Abgabe zu leisten. Ein allfalliger Mehrbetrag ist binnen zwei
Wochen nach Zustellung des Abgabenbescheides zu entrichten.

(6) Werden Antrage gemalR 8 23 Abs. 3 oder Anmeldungen gemal3 § 23 Abs. 5 Wasserversorgungsgesetz 1960 gestellt,
so gelten diese auch als Antrage bzw. Anmeldungen gemaR Abs. 4 bzw. Abs. 5. Antrage oder Anmeldungen gemald
Abs. 4 oder Abs. 5 gelten auch als Antrage bzw. Anmeldungen gemaR§ 23 Abs. 3bzw. Abs. 5
Wasserversorgungsgesetz 1960.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/uag/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/200
https://www.jusline.at/gesetz/uag/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/uag/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/uag/paragraf/23
file:///

	§ 6 UAG Besondere Bestimmungen für die Bemessung und Einhebung der Umweltabgabe auf Wasser (§ 1)
	UAG - Umweltabgabengesetz


